
I 

(Gesetzgebungsakte) 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2011/82/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 25. Oktober 2011 

zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 87 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit ist ein 
vorrangiges Ziel der Verkehrspolitik der Union. Die 
Union verfolgt eine Politik zur Verbesserung der Straßen
verkehrssicherheit mit dem Ziel der Verringerung der 
Zahl der Toten und Verletzten und der Sachschäden. 
Ein wichtiger Bestandteil dieser Politik ist die kon
sequente Ahndung von in der Union begangenen Stra
ßenverkehrsdelikten, die die Straßenverkehrssicherheit er
heblich gefährden. 

(2) In Ermangelung geeigneter Verfahren und ungeachtet der 
mit dem Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 
2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terroris
mus und der grenzüberschreitenden Kriminalität ( 2 ) und 
mit dem Beschluss 2008/616/JI des Rates vom 23. Juni 
2008 zur Durchführung des Beschlusses 2008/615/JI ( 3 ) 
(im Folgenden „Prüm-Beschlüsse“) gebotenen Möglichkei
ten werden jedoch Sanktionen in Form von Geldbußen 
und Geldstrafen für bestimmte Straßenverkehrsdelikte 
oftmals nicht durchgesetzt, wenn das Deliktfahrzeug in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in 

dem das Delikt begangen wurde (Deliktsmitgliedstaat), 
zugelassen ist. Mit dieser Richtlinie wird angestrebt, 
dass in diesen Fällen die Effektivität der Ermittlungen 
bei die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrs
delikten gewährleistet ist. 

(3) In ihrer Mitteilung vom 20. Juli 2010 mit dem Titel „Ein 
europäischer Raum der Straßenverkehrssicherheit: Leit
linien für die Politik im Bereich der Straßenverkehrs
sicherheit 2011-2020“ hob die Kommission hervor, 
dass die Durchsetzung nach wie vor ein zentraler Faktor 
ist, wenn es darum geht, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass die Zahl der Toten und Verletzten erheb
lich gesenkt wird. In seinen Schlussfolgerungen zur Stra
ßenverkehrssicherheit vom 2. Dezember 2010 forderte 
der Rat ebenfalls eine Überprüfung, ob auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der Union eine ver
schärfte Durchsetzung der Straßenverkehrsvorschriften 
notwendig ist. Er ersuchte die Kommission, die Möglich
keiten einer Harmonisierung der Straßenverkehrsvor
schriften auf Unionsebene zu prüfen, soweit dies ange
zeigt ist. Die Kommission sollte daher die Notwendigkeit 
prüfen, in Zukunft weitere Maßnahmen zur Verein
fachung der grenzübergreifenden Ahndung im Hinblick 
auf Verkehrsverstöße vorzuschlagen, insbesondere solcher 
Verstöße, die im Zusammenhang mit schweren Verkehrs
unfällen stehen. 

(4) Eine stärkere Angleichung der Kontrollmaßnahmen zwi
schen den Mitgliedstaaten sollte ebenfalls gefördert wer
den, und die Kommission sollte in diesem Zusammen
hang die Notwendigkeit prüfen, die Entwicklung gemein
samer Standards für automatische Kontrollgeräte für 
Kontrollen im Bereich der Straßensicherheit vorzuschla
gen. 

(5) Das Bewusstsein der Unionsbürger für die in den ver
schiedenen Mitgliedstaaten geltenden Straßenverkehrsvor
schriften und hinsichtlich der Umsetzung dieser Richt
linie sollte insbesondere durch geeignete Maßnahmen er
höht werden, die eine ausreichende Informationsverbrei
tung über die Folgen der Nichteinhaltung der Straßenver
kehrsvorschriften bei Reisen in einem anderen als dem 
Zulassungsmitgliedstaat sicherstellen. 

(6) Um die Straßenverkehrssicherheit in der gesamten Union 
zu verbessern und die Gleichbehandlung von Fahrern,
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und zwar von gebietsansässigen und nicht gebietsansäs
sigen Zuwiderhandelnden, zu gewährleisten, sollte die 
Ahndung unabhängig vom Mitgliedstaat der Zulassung 
des Fahrzeugs erleichtert werden. Zu diesem Zweck sollte 
ein System für den grenzüberschreitenden Informations
austausch bei bestimmten, genau bezeichneten, die Stra
ßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten — 
ungeachtet ihrer Einstufung als Ordnungswidrigkeit 
oder Straftat nach dem Recht des betreffenden Mitglied
staats — eingerichtet werden, welches dem Deliktsmit
gliedstaat Zugang zu den Fahrzeugzulassungsdaten des 
Zulassungsmitgliedstaats gewährt. 

(7) Ein effizienterer grenzüberschreitender Austausch von 
Fahrzeugzulassungsdaten, der die Identifizierung von Per
sonen, die eines die Straßenverkehrssicherheit gefährden
den Verkehrsdelikts verdächtig sind, erleichtern sollte, 
kann die Abschreckungswirkung erhöhen und zu einem 
vorsichtigeren Verhalten der Fahrer von Fahrzeugen bei
tragen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem De
liktsmitgliedstaat zugelassen sind, und somit tödlichen 
Verkehrsunfällen vorbeugen. 

(8) Die unter diese Richtlinie fallenden die Straßenverkehrs
sicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte werden in den 
Mitgliedstaaten nicht einheitlich behandelt. In einigen 
Mitgliedstaaten werden diese im innerstaatlichen Recht 
als Ordnungswidrigkeiten eingestuft, während sie in an
deren Mitgliedstaaten als Straftaten gelten. Die Richtlinie 
sollte ungeachtet dessen gelten, wie diese Delikte im in
nerstaatlichen Recht eingestuft werden. 

(9) Im Rahmen der Prüm-Beschlüsse gewähren die Mitglied
staaten einander das Recht auf Zugang zu ihren Fahr
zeugzulassungsdaten, um den Informationsaustausch zu 
verbessern und die geltenden Verfahren zu beschleuni
gen. Die in den Prüm-Beschlüssen enthaltenen Bestim
mungen über die technischen Spezifikationen und die 
Verfügbarkeit des automatisierten Datenaustauschs soll
ten soweit wie möglich in diese Richtlinie übernommen 
werden. 

(10) Bestehende Softwareanwendungen sollten als Grundlage 
für den Datenaustausch nach dieser Richtlinie verwendet 
werden und gleichzeitig auch die Berichterstattung der 
Mitgliedstaaten an die Kommission erleichtern. Diese An
wendungen sollten den raschen, sicheren und vertrauli
chen Austausch spezifischer Fahrzeugzulassungsdaten 
zwischen den Mitgliedstaaten gewährleisten. Die nach 
den Prüm-Beschlüssen in Bezug auf Fahrzeugzulassungs
daten den Mitgliedstaaten verbindlich vorgeschriebene 
Softwareanwendung des Europäischen Fahrzeug- und 
Führerschein-Informationssystems (Eucaris) sollte genutzt 
werden. Die Kommission sollte über eine Bewertung der 
Funktionsweise der für die Ziele dieser Richtlinie einge
setzten Softwareanwendungen Bericht erstatten. 

(11) Der Anwendungsbereich der vorgenannten Software
anwendung sollte auf die im Rahmen des Informations
austauschs zwischen den nationalen Kontaktstellen der 
Mitgliedstaaten verwendeten Prozesse beschränkt werden. 
Verfahren und automatisierte Prozesse, bei denen die In
formationen verwendet werden sollen, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich solcher Anwendungen. 

(12) Das Ziel der Strategie für das Informationsmanagement 
im Bereich der inneren Sicherheit der EU besteht darin, 

dass die einfachsten, am leichtesten nachvollziehbaren 
und kostenwirksamsten Lösungen für den Datenaus
tausch gefunden werden. 

(13) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, sich an 
den Eigentümer, den Halter des Fahrzeugs oder die an
derweitig identifizierte Person, die des die Straßenver
kehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikts verdächtig 
ist, zu wenden, um die betroffene Person über die gel
tenden Verfahren und über die rechtlichen Folgen nach 
dem Recht des Deliktsmitgliedstaats zu informieren. Da
bei sollten die Mitgliedstaaten in Betracht ziehen, die 
Informationen über die die Straßenverkehrssicherheit ge
fährdenden Verkehrsdelikte in der Sprache der Zulas
sungsdokumente oder in der von der betroffenen Person 
vermutlich am besten verstandenen Sprache zu übermit
teln, damit gewährleistet ist, dass die betroffene Person 
die ihr übermittelten Informationen genau versteht. Die 
Mitgliedstaaten sollten die geeigneten Verfahren anwen
den, um zu gewährleisten, dass nur die betroffene Person 
und kein Dritter informiert wird. Dementsprechend soll
ten die Mitgliedstaaten detaillierte Vorkehrungen treffen, 
die vergleichbar mit jenen sind, die bei Folgemaßnahmen 
im Zusammenhang mit solchen Delikten angewendet 
werden, einschließlich gegebenenfalls der Möglichkeit 
der Übermittlung per Einschreiben. Dies wird es dieser 
Person ermöglichen, angemessen auf die Informationen 
zu reagieren, indem sie insbesondere um weitere Aus
künfte ersucht, die Geldbuße bzw. Geldstrafe begleicht 
oder, insbesondere im Falle einer Identitätsverwechslung, 
von ihrem Recht auf Verteidigung Gebrauch macht. Die 
weiteren Verfahren fallen unter die geltenden Rechts
instrumente einschließlich der Instrumente betreffend 
die Amts- und Rechtshilfe und die gegenseitige Anerken
nung, zum Beispiel des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI 
des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von 
Geldstrafen und Geldbußen ( 1 ). 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten in Betracht ziehen, in Bezug 
auf das vom Deliktsmitgliedstaat versandte Informations
schreiben eine gleichwertige Übersetzung beizubringen, 
wie dies in der Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über 
das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
Strafverfahren vorgesehen ist ( 2 ). 

(15) Um eine Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 
mit dem Ziel eines hohen Schutzniveaus für alle Ver
kehrsteilnehmer in der Union zu verfolgen und unter 
Berücksichtigung der vielfältigen Verhältnisse innerhalb 
der Union sollten die Mitgliedstaaten vorbehaltlich stren
gerer Politiken und Rechtsvorschriften tätig werden, um 
zwischen den Mitgliedstaaten eine stärkere Angleichung 
und bessere Umsetzung der Vorschriften im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit zu gewährleisten. Im Rahmen 
ihres Berichts an das Europäische Parlament und den 
Rat über die Anwendung dieser Richtlinie sollte die Kom
mission prüfen, ob gemeinsame Standards entwickelt 
werden müssen, damit auf Unionsebene vergleichbare 
Methoden, Verfahren und Mindestnormen eingeführt 
werden können, wobei die internationale Zusammen
arbeit und geltende Abkommen im Bereich der
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Straßenverkehrssicherheit, insbesondere das Wiener Über
einkommen vom 8. November 1968 über den Straßen
verkehr, zu berücksichtigen sind. 

(16) Im Rahmen ihres Berichts an das Europäische Parlament 
und den Rat über die Anwendung dieser Richtlinie durch 
die Mitgliedstaaten sollte die Kommission prüfen, ob in 
Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften und Ver
fahren der Mitgliedstaaten gemeinsame Kriterien für Fol
gemaßnahmen der Mitgliedstaaten bei Nichtzahlung von 
Geldbußen oder Geldstrafen notwendig sind. In diesem 
Bericht sollte die Kommission Fragen behandeln wie zum 
Beispiel die Verfahren zwischen den zuständigen Behör
den der Mitgliedstaaten zur Übermittlung der endgültigen 
Entscheidung in Bezug auf die Verhängung einer Sank
tion und/oder einer Geldbuße oder Geldstrafe sowie die 
Anerkennung und Umsetzung dieser endgültigen Ent
scheidung. 

(17) Bei der Vorbereitung der Überprüfung dieser Richtlinie 
sollte die Kommission die wichtigen Akteure konsultie
ren, zum Beispiel die für die Straßenverkehrssicherheit 
und die Durchsetzung der Straßenverkehrsvorschriften 
zuständigen Behörden oder Einrichtungen, die Opferver
bände und andere im Bereich der Straßenverkehrssicher
heit aktive nichtstaatliche Organisationen. 

(18) Eine engere Zusammenarbeit zwischen den Strafverfol
gungsbehörden sollte einhergehen mit der Achtung der 
Grundrechte, insbesondere des Rechts auf Wahrung der 
Privatsphäre und des Rechts auf den Schutz personenbe
zogener Daten; dies sollte durch spezielle Datenschutz
vereinbarungen gewährleistet werden, in denen der Be
sonderheit des grenzüberschreitenden Online-Zugangs zu 
Datenbanken besonders Rechnung getragen werden 
sollte. Die zu schaffenden Softwarenanwendungen müs
sen einen sicheren Informationsaustausch und die Ver
traulichkeit der übermittelten Daten ermöglichen. Die 
im Rahmen dieser Richtlinie erhobenen Daten dürfen 
nicht für andere als die in dieser Richtlinie festgelegten 
Zwecke verwendet werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
die Verpflichtungen in Bezug auf die Nutzungs- und zeit
lich begrenzten Speicherbedingungen der Daten einhal
ten. 

(19) Da die Daten zur Identität eines Zuwiderhandelnden per
sonenbezogene Daten sind, sollten die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, 
dass die einschlägigen Bestimmungen des Rahmen
beschlusses 2008/977/JI des Rates 27. November 2008 
über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rah
men der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen verarbeitet werden ( 1 ), Anwendung finden. 
Unbeschadet der Einhaltung der Verfahrensanforderungen 
für Widerspruchs- und Rechtsbehelfsverfahren des betref
fenden Mitgliedstaats sollte die betroffene Person bei 
Übermittlung des Deliktsbescheids ordnungsgemäß über 
das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten so
wie das Recht auf deren Berichtigung bzw. Löschung und 
die für diese Daten geltende gesetzliche maximale Spei
cherungsfrist hingewiesen werden; darüber hinaus sollte 
sie das Recht auf Berichtigung unzutreffender personen
bezogener Daten oder unverzügliche Löschung unrecht
mäßig gespeicherter Daten haben. 

(20) Drittstaaten sollte die Teilnahme am Austausch von Fahr
zeugzulassungsdaten ermöglicht werden, sofern sie zuvor 
mit der Union eine entsprechende Vereinbarung ge
schlossen haben. Eine derartige Vereinbarung müsste 
die erforderlichen Datenschutzbestimmungen beinhalten. 

(21) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten 
und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, auf die in 
Artikel 6 des Vertrages über die Europäische Union ver
wiesen wird, anerkannt wurden. 

(22) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 
(Nr. 21) über die Position des Vereinigten Königreichs 
und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Si
cherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 
dieses Protokolls beteiligen sich diese Mitgliedstaaten 
nicht an der Annahme dieser Richtlinie und sind weder 
durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung ver
pflichtet. 

(23) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 
(Nr. 22) über die Position Dänemarks beteiligt sich Dä
nemark nicht an der Annahme dieser Richtlinie und ist 
weder durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung 
verpflichtet. 

(24) Im Hinblick auf die Erreichung des Ziels, den Informati
onsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten mit interoper
ablen Mitteln sicherzustellen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zu erlassen, um wichtige Abänderungen 
zum Beschluss 2008/615/JI und zum Beschluss 
2008/616/JI berücksichtigen zu können oder soweit 
dies aufgrund von Rechtsakten der Union, die für eine 
Aktualisierung des Anhangs I unmittelbar von Bedeutung 
sind, erforderlich ist. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf Ebene von Sach
verständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Aus
arbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 
gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, recht
zeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(25) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Verein
barung über bessere Rechtsetzung ( 2 ) sind die Mitglied
staaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im 
Interesse der Union eigene Tabellen aufzustellen, aus de
nen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwi
schen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen 
zu entnehmen sind, und diese zu veröffentlichen. 

(26) Da das Ziel dieser Richtlinie — nämlich allen Straßen
verkehrsteilnehmern in der Union dadurch ein hohes 
Schutzniveau zu gewährleisten, dass der grenzüberschrei
tende Informationsaustausch über die Straßenverkehrs
sicherheit gefährdende Verkehrsdelikte, die mit einem in
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einem anderen Mitgliedstaat als dem Deliktsmitgliedstaat 
zugelassenen Fahrzeug begangen werden, erleichtert 
wird — auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann und daher wegen des Umfangs 
und der Wirkungen der Maßnahme besser auf Unions
ebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang 
mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 
Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderli
che Maß hinaus. 

(27) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde angehört 
und hat eine Stellungnahme ( 1 ) abgegeben — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ziel 

Mit dieser Richtlinie soll allen Straßenverkehrsteilnehmern in 
der Union ein hohes Schutzniveau gewährleistet werden, indem 
der grenzüberschreitende Informationsaustausch über die Stra
ßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte und dadurch 
die Durchsetzung von Sanktionen erleichtert wird, wenn die 
Delikte mit einem in einem anderen Mitgliedstaat als dem De
liktsmitgliedstaat zugelassenen Fahrzeug begangen werden. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

Die Richtlinie gilt für folgende die Straßenverkehrssicherheit 
gefährdende Verkehrsdelikte: 

a) Geschwindigkeitsübertretung, 

b) Nichtanlegen des Sicherheitsgurts, 

c) Überfahren eines roten Lichtzeichens, 

d) Trunkenheit im Straßenverkehr, 

e) Fahren unter Drogeneinfluss, 

f) Nichttragen eines Schutzhelms, 

g) unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens, 

h) rechtswidrige Benutzung eines Mobiltelefons oder anderer 
Kommunikationsgeräte beim Fahren. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 

a) „Fahrzeug“ jedes Kraftfahrzeug, einschließlich Krafträder, das 
normalerweise zur Beförderung von Personen oder Gütern 
auf der Straße verwendet wird; 

b) „Deliktsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem das Delikt 
begangen wurde; 

c) „Zulassungsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem das 
Fahrzeug, mit dem das Delikt begangen wurde, zugelassen 
ist; 

d) „Geschwindigkeitsübertretung“ die Überschreitung der Ge
schwindigkeitsbeschränkung, die in dem Deliktsmitgliedstaat 
für die betreffende Straße bzw. die betreffende Fahrzeug
kategorie gilt; 

e) „Nichtanlegen des Sicherheitsgurts“ den Verstoß gegen die 
Pflicht zum Anlegen eines Sicherheitsgurts oder zur Ver
wendung einer Kinderrückhalteeinrichtung nach der Richt
linie 91/671/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 über 
die Gurtanlegepflicht und die Pflicht zur Benutzung von 
Kinderrückhalteeinrichtungen in Kraftfahrzeugen ( 2 ) und 
nach dem Recht des Deliktsmitgliedstaats; 

f) „Überfahren eines roten Lichtzeichens“ das Überfahren eines 
roten Lichtzeichens oder eines anderen relevanten Stoppzei
chens im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 

g) „Trunkenheit im Straßenverkehr“ das Führen eines Fahr
zeugs unter Alkoholeinfluss im Sinne des Rechts des De
liktsmitgliedstaats; 

h) „Fahren unter Drogeneinfluss“ das Führen eines Fahrzeugs 
unter dem Einfluss von Drogen oder anderen Stoffen mit 
ähnlicher Wirkung im Sinne des Rechts des Deliktsmitglied
staats; 

i) „Nichttragen eines Schutzhelms“ keinen Schutzhelm zu tra
gen, im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 

j) „unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens“ die rechtswidrige 
Benutzung eines Teils eines Straßenabschnitts, wie Stand- 
oder Pannenstreifen, Busspur oder wegen Stau oder Straßen
bauarbeiten vorübergehend gesperrter Fahrstreifen, im Sinne 
des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 

k) „rechtswidrige Benutzung eines Mobiltelefons oder anderer 
Kommunikationsgeräte beim Fahren“ ein Mobiltelefon oder 
andere Kommunikationsgeräte rechtswidrig beim Fahren zu 
nutzen, im Sinne des Rechts des Deliktsmitgliedstaats; 

l) „nationale Kontaktstelle“ die benannte zuständige Behörde 
für den Austausch von Fahrzeugzulassungsdaten; 

m) „automatisierte Suche“ ein Verfahren für den Online-Zugang 
zur Abfrage der Datenbanken eines, mehrerer oder aller 
Mitgliedstaaten oder von beteiligten Drittstaaten;
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n) „Halter“ die Person, auf deren Namen das Fahrzeug zugelas
sen ist, im Sinne des Rechts des Zulassungsmitgliedstaats. 

Artikel 4 

Verfahren für den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten 

(1) Für Ermittlungen in Bezug auf die in Artikel 2 genannten, 
die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte ge
statten die Mitgliedstaaten den in Absatz 3 dieses Artikels ge
nannten nationalen Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten 
den Zugriff auf folgende nationale Fahrzeugzulassungsdaten un
ter Gewährung der Befugnis zur Durchführung einer automati
sierten Suche: 

a) Daten zum Fahrzeug und 

b) Daten zum Eigentümer oder Halter des Fahrzeugs. 

Die Elemente der unter den Buchstaben a und b aufgeführten 
Daten, die zur Durchführung der Suche erforderlich sind, müs
sen im Einklang mit Anhang I stehen. 

(2) Jede Suche in Form ausgehender Anfragen wird von der 
nationalen Kontaktstelle des Deliktsmitgliedstaats unter Verwen
dung eines vollständigen amtlichen Kennzeichens durchgeführt. 

Diese Suche wird im Einklang mit den in Kapitel 3 des Anhangs 
zum Beschluss 2008/616/JI beschriebenen Verfahren durch
geführt, mit Ausnahme von Kapitel 3 Punkt 1 des Anhangs 
zum Beschluss 2008/616/JI, für den Anhang I dieser Richtlinie 
gilt. 

Der Deliktsmitgliedstaat verwendet nach Maßgabe dieser Richt
linie die erhaltenen Daten, um die Person festzustellen, die per
sönlich für die in den Artikeln 2 und 3 aufgeführten, die Stra
ßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikte haftbar ist. 

(3) Für die Zwecke des Datenaustausches nach Absatz 1 be
nennt jeder Mitgliedstaat eine nationale Kontaktstelle. Die Befug
nisse der nationalen Kontaktstellen richten sich nach dem gel
tenden Recht des betreffenden Mitgliedstaats. 

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass der Informationsaustausch mit 
interoperablen elektronischen Mitteln ohne den Austausch von 
Daten, die andere Datenbanken betreffen, erfolgt. Die Mitglied
staaten stellen sicher, dass dieser Informationsaustausch kosten
effizient und sicher und unter Gewährleistung der Sicherheit 
und des Schutzes der übermittelten Daten durchgeführt wird, 
wobei so weit wie möglich bestehende Softwareanwendungen 
wie die speziell für die Zwecke des Artikels 12 des Beschlusses 
2008/615/JI entwickelte Softwareanwendung und geänderte 
Versionen dieser Softwareanwendung verwendet werden, im 
Einklang mit Anhang I dieser Richtlinie und mit den Punkten 
2 und 3 des Kapitels 3 des Anhangs zum Beschluss 
2008/616/JI. Die geänderten Versionen der Softwareanwendun
gen ermöglichen sowohl einen Online-Austausch in Echtzeit als 
auch einen Austausch im Batch-Modus, wobei letzterer einen 
Austausch mehrerer Anfragen oder Antworten innerhalb einer 
Nachricht ermöglicht. 

(5) Jeder Mitgliedstaat trägt seine Kosten, die ihm aus der 
Verwaltung, der Verwendung und der Pflege der in Absatz 4 
genannten Softwareanwendungen entstehen. 

Artikel 5 

Informationsschreiben zu dem die Straßenverkehrs- 
sicherheit gefährdenden Verkehrsdelikt 

(1) Der Deliktsmitgliedstaat beschließt, ob er in Bezug auf die 
in Artikel 2 aufgeführten die Straßenverkehrssicherheit gefähr
denden Verkehrsdelikte Folgemaßnahmen einleitet oder nicht. 

Beschließt der Mitgliedstaat, solche Maßnahmen einzuleiten, in
formiert dieser Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit seinen 
nationalen Rechtsvorschriften den Eigentümer, den Halter des 
Fahrzeugs oder die anderweitig identifizierte Person, die des die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikts verdäch
tig ist, entsprechend. 

Diese Informationen umfassen — soweit dies von den einzel
staatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen ist — die rechtlichen 
Folgen, mit denen das Delikt im Hoheitsgebiet des Deliktsmit
gliedstaats nach dessen Recht verbunden ist. 

(2) Bei der Übermittlung des Informationsschreibens an den 
Eigentümer, den Halter des Fahrzeugs oder die anderweitig iden
tifizierte Person, die des die Straßenverkehrssicherheit gefähr
denden Verkehrsdelikts verdächtig ist, fügt der Deliktsmitglied
staat gemäß seinem Recht alle einschlägigen Informationen, ins
besondere die Art des in Artikel 2 aufgeführten, die Straßen
verkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikts, den Ort, das 
Datum und die Uhrzeit des Delikts, den Titel der Rechtsvor
schriften des einzelstaatlichen Rechts, gegen das verstoßen 
wurde sowie die Sanktion und gegebenenfalls Daten zu dem 
zur Feststellung des Delikts verwendeten Gerät bei. Zu diesem 
Zweck kann der Deliktsmitgliedstaat das im Anhang II enthal
tene Musterformblatt verwenden. 

(3) Beschließt der Deliktsmitgliedstaat, in Bezug auf das in 
Artikel 2 aufgeführte, die Straßenverkehrssicherheit gefährdende 
Verkehrsdelikt Folgemaßnahmen einzuleiten, so übermittelt der 
Deliktsmitgliedstaat im Hinblick auf die Achtung der Grund
rechte das Informationsschreiben in der Sprache des Zulassungs
dokuments — soweit verfügbar — oder in einer der Amtsspra
chen des Zulassungsmitgliedstaats. 

Artikel 6 

Berichterstattung der Mitgliedstaaten an die Kommission 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 
7. November 2014 einen vorläufigen Bericht. Sie übermitteln 
der Kommission bis zum 6. Mai 2016 und danach alle zwei 
Jahre einen umfassenden Bericht. 

Der umfassende Bericht enthält die Zahl der an die nationale 
Kontaktstelle des Zulassungsmitgliedstaats gerichteten automati
sierten Suchanfragen, die der Deliktsmitgliedstaat im Anschluss 
an in seinem Hoheitsgebiet begangene Delikte durchgeführt hat, 
zusammen mit der Art der Delikte, für die eine Anfrage gestellt 
wurde und der Zahl der ergebnislosen Anfragen.
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Der umfassende Bericht enthält ebenfalls eine Beschreibung der 
Situation auf nationaler Ebene in Bezug auf die im Anschluss an 
die die Straßenverkehrssicherheit gefährdende Delikte eingeleite
ten Folgemaßnahmen, auf der Grundlage des Anteils dieser De
likte, bei denen anschließend ein Informationsschreiben versandt 
wurde. 

Artikel 7 

Datenschutz 

(1) Die Datenschutzbestimmungen des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI gelten für die nach dieser Richtlinie verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

(2) Insbesondere stellt jeder Mitgliedstaat sicher, dass im Rah
men dieser Richtlinie verarbeitete personenbezogene Daten ge
mäß Artikel 4 und 5 des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI in
nerhalb eines angemessenen Zeitraums berichtigt werden, wenn 
sie unrichtig sind, gelöscht oder gesperrt werden, wenn sie nicht 
länger benötigt werden, und dass gemäß Artikel 9 dieses Rah
menbeschlusses eine Frist für die Aufbewahrung der Daten fest
gelegt wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sämtliche im Rahmen 
dieser Richtlinie verarbeiteten Daten nur für das in Artikel 1 
genannte Ziel verwendet werden, und dass den betroffenen Per
sonen in Bezug auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sper
rung sowie Schadenersatz und Rechtsbehelfe dieselben Rechte 
gewährt werden, wie sie im einzelstaatlichen Recht in Umset
zung der einschlägigen Bestimmungen des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI vorgesehen sind. 

Alle einschlägigen Datenschutzbestimmungen der Prüm-Be
schlüsse gelten auch für die nach dieser Richtlinie verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

(3) Jede betroffene Person hat das Recht, Informationen da
rüber zu erhalten, welche im Zulassungsmitgliedstaat gespei
cherten personenbezogenen Daten dem Deliktsmitgliedstaat 
übermittelt wurden, einschließlich des Datums des Ersuchens 
und der zuständigen Behörde des Deliktsmitgliedstaats. 

Artikel 8 

Unterrichtung der Verkehrsteilnehmer in der Union 

(1) Die Kommission stellt auf ihrer Website in allen Amts
sprachen der Organe der Union eine Zusammenfassung der 
Regelungen zur Verfügung, die in den Mitgliedstaaten auf dem 
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet gelten. Die Mitgliedstaa
ten unterrichten die Kommission über diese Regelungen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen den Verkehrsteilnehmern in 
Zusammenarbeit mit, unter anderem, Einrichtungen und Nicht
regierungsorganisationen, die im Bereich der Straßenverkehrs
sicherheit tätig sind sowie Automobilklubs hinlängliche Infor
mationen über die in ihrem Hoheitsgebiet anwendbaren Regeln 
und über die Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie zur 
Verfügung. 

Artikel 9 

Delegierte Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 10 in Bezug auf die Aktualisierung von Anhang I, die 
in Anbetracht des technischen Fortschritts erforderlich ist, dele
gierte Rechtsakte zu erlassen, um wichtige Abänderungen des 

Beschlusses 2008/615/JI und des Beschlusses 2008/616/JI oder 
gegebenenfalls zu Rechtsetzungsakten der Union, die für eine 
Aktualisierung des Anhangs I unmittelbar von Bedeutung sind, 
berücksichtigen zu können. 

Artikel 10 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 wird der Kom
mission für einen Zeitraum von fünf Jahren nach 6. November 
2011 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Mo
nate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlän
gert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei 
denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 
des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Eu
ropäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen wer
den. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angege
benen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegier
ten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Be
schluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 11 

Überprüfung der Richtlinie 

Bis zum 7. November 2016 übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie durch die Mitgliedstaaten. In ihrem 
Bericht befasst sich die Kommission insbesondere mit folgenden 
Aspekten und unterbreitet gegebenenfalls Vorschläge zu diesen 
Aspekten: 

— Bewertung darüber, ob weitere die Straßenverkehrssicherheit 
gefährdende Verkehrsdelikte in den Geltungsbereich dieser 
Richtlinie aufgenommen werden sollten; 

— Bewertung der Wirksamkeit dieser Richtlinie was die Ver
ringerung der Zahl der tödlichen Unfälle auf den Straßen der 
Union betrifft, insbesondere in Bezug darauf, ob die Wirk
samkeit dieser Richtlinie von ihrem räumlichen Geltungs
bereich abhängt;

DE L 288/6 Amtsblatt der Europäischen Union 5.11.2011



— Bewertung der Notwendigkeit, gemeinsame Standards für 
automatische Kontrollgeräte und für Verfahren zu ent
wickeln. In diesem Zusammenhang wird die Kommission 
ersucht, auf Unionsebene im Rahmen der gemeinsamen Ver
kehrspolitik Leitlinien zur Straßenverkehrssicherheit auszuar
beiten, damit durch vergleichbare Methoden und Verfahren 
bei der Durchsetzung der Straßenverkehrsvorschriften durch 
die Mitgliedstaaten eine größere Angleichung gewährleistet 
wird. Diese Leitlinien beziehen sich mindestens auf Ge
schwindigkeitsübertretung, Trunkenheit im Straßenverkehr, 
Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes und Überfahren eines ro
ten Lichtzeichens; 

— Bewertung der Notwendigkeit, die Durchsetzung von Sank
tionen im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit gefähr
dende Verkehrsdelikte im Rahmen aller einschlägigen EU- 
Politiken, auch der Gemeinsamen Verkehrspolitik, zu ver
stärken und gemeinsame Kriterien für Folgemaßnahmen 
vorzuschlagen, wenn keine Geldbuße oder Geldstrafe gezahlt 
wird; 

— Möglichkeit der Harmonisierung der Straßenverkehrsvor
schriften, wo dies angebracht erscheint; 

— Bewertung der in Artikel 4 Absatz 4 genannten Software
anwendungen, um eine ordnungsgemäße Umsetzung dieser 
Richtlinie zu gewährleisten und einen effektiven, raschen, 
sicheren und vertraulichen Austausch spezifischer Fahrzeug
zulassungsdaten sicherzustellen. 

Artikel 12 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 

spätestens bis zum 7. November 2013 nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vor
schriften mit. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 14 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten 
gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 25. Oktober 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. DOWGIELEWICZ
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ANHANG I 

EINZELDATEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER SUCHE GEMÄß ARTIKEL 4 

Posten O/F ( 1 ) Bemerkungen 

Angaben zum Fahrzeug O 

Zulassungsmitgliedstaat O 

Amtliches Kennzeichen O (A ( 2 )) 

Angaben zum Delikt O 

Deliktsmitgliedstaat O 

Bezugsdatum des Delikts O 

Bezugszeit des Delikts O 

Zweck der Suche O Code zur Angabe der Deliktart gemäß Artikel 2 
1 = Geschwindigkeitsübertretung 
2 = Alkohol am Steuer 
3 = Nichtanlegen eines Sicherheitsgurtes 
4 = Überfahren einer roten Ampel 
5 = Unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens 

10 = Fahren unter Drogeneinfluss 
11 = Nichttragen eines Schutzhelms 
12 = Rechtswidrige Benutzung eines Mobiltelefons oder an

derer Kommunikationsgeräte beim Fahren. 

( 1 ) O = obligatorisch, wenn im nationalen Register vorhanden; F = fakultativ. 
( 2 ) Harmonisierte Dokumentenabkürzung, siehe Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente für 

Fahrzeuge (ABl. L 138 vom 1.6.1999, S. 57). 

BEREITGESTELLTE EINZELDATEN GEMÄß ARTIKEL 4 

Abschnitt I: Angaben zum Fahrzeug 

Posten O/F ( 1 ) Bemerkungen 

Amtliches Kennzeichen O 

Fahrgestellnummer/FIN O 

Land der Zulassung: O 

Marke O (D.1 ( 2 )) z. B. Ford, Opel, Renault 

Handelsbezeichnung des 
Fahrzeugs 

O (D.3) z. B. Focus, Astra, Megane 

EU-Fahrzeugklasse O (J) z. B. Kleinkrafträder, Motorräder, Pkw 

( 1 ) O = obligatorisch, wenn im nationalen Register vorhanden; F = fakultativ. 
( 2 ) Harmonisierte Dokumentenabkürzung, siehe Richtlinie 1999/37/EG.
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Abschnitt II. Angaben zum Eigentümer bzw. Halter des Fahrzeugs 

Posten O/F ( 1 ) Bemerkungen 

Angaben zum Halter des 
Fahrzeugs 

(C.1 ( 2 )) 
Die Daten beziehen sich auf den Inhaber des Zulassungsdoku
ments. 

Name des Zulassungsinhabers 
(Firma) 

O (C.1.1) 
Für Nachnamen, Infixe, Titel usw. sind getrennte Felder zu 
verwenden 
und 
der Name ist in druckbarem Format anzugeben. 

Vorname O (C.1.2) 
Für den/die Vornamen und Initialen sind getrennte Felder zu 
verwenden 
und 
der Name ist in druckbarem Format anzugeben. 

Anschrift O (C.1.3) 
Für die Straße, Hausnummer und Zusatz, Postleitzahl, Wohn
ort, Wohnsitzstaat usw. sind getrennte Felder zu verwenden 
und 
die Anschrift Name ist in druckbarem Format anzugeben. 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum O 

Rechtsperson O Einzelperson, Verband, Unternehmen, Firma usw. 

Geburtsort F 

ID-Nummer F Ein Identitätsnachweis, der ausschließlich die betreffende Per
son oder Firma ausweist. 

Angaben zum Eigentümer des 
Fahrzeugs 

(C.2) Die Daten beziehen sich auf den Eigentümer des Fahr
zeugs. 

Name des Eigentümers (Firma) O (C.2.1) 

Vorname O (C.2.2) 

Anschrift O (C.2.3) 

Geschlecht F Männlich, weiblich 

Geburtsdatum: O 

Rechtsperson O Einzelperson, Verband, Unternehmen, Firma usw. 

Geburtsort F 

ID-Nummer F Ein Identitätsnachweis, der ausschließlich die betreffende Per
son oder Firma ausweist. 

Im Falle von Schrottfahrzeugen, gestohlenen Fahrzeugen oder 
Kennzeichen oder einer abgelaufenen Registrierung erfolgen 
keine Angaben zum Eigentümer/Halter. Stattdessen wird die 
Mitteilung „Information nicht bekanntgegeben“ versandt. 

( 1 ) O = obligatorisch, wenn im nationalen Register vorhanden; F = fakultativ. 
( 2 ) Harmonisierte Dokumentenabkürzung, siehe Richtlinie 1999/37/EG.
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ANHANG II 

MUSTERFORMBLATT FÜR DAS INFORMATIONSSCHREIBEN 

nach Artikel 5 

[Titelseite]
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR RECHTSGRUNDLAGE 

"Die Kommission stellt fest, dass zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament Einigkeit darüber 
besteht, die von der Kommission vorgeschlagene Rechtsgrundlage, nämlich Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe c 
AEUV, durch Artikel 87 Absatz 2 AEUV zu ersetzen. Die Kommission ist sich mit den beiden Gesetzgebern 
darüber einig, dass es wichtig ist, die Ziele der vorgeschlagenen Richtlinie zur Verbesserung der Straßen
verkehrssicherheit zu verfolgen, ist aber aus rechtlicher und institutioneller Sicht der Auffassung, dass 
Artikel 87 Absatz 2 AEUV nicht die geeignete Rechtsgrundlage darstellt, und behält sich daher vor, alle 
ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel zu nutzen."
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